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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Venuendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den $ 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfü-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfâltigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen lnstituts für Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung müssen den Hinweis "Vom Deutschen lnstitut für Bautechnik nicht geprüfte Über-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Anwendung der
Kabelabschottung mit Möglichkeit der Rohrdurchführung (sog. Kombiabschottung), "Kombi-
schott ZZ-Steine 170 BDS-N" genannt, als Bauart der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach
DIN 4102-91. Die Kombiabschottung dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden
und Decken nach Abschnitt1.2.1, durch die elektrische Leitungen und/oder Rohre nach
Abschnitt 1.2.3 hindurchgeführt wurden, und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von
90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen.

Die Kombiabschottung besteht im Wesentlichen aus Formteilen, Brandschutzmanschetten
und pastösen, dämmschichtbildenden Baustoffen sowie ggf. aus Glasgewebestreifen
und - in Abhängigkeit von den durchgeführten lnstallationen - aus Streckenisolierungen. Die
Kombiabschottung ist gemäß Abschnitt 4 aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2
herzustellen.

Die Dicke der Kombiabschottung muss mindestens 12 cm betragen. Die Abmessungen der
Kombiabschottung ergeben sich aus der Größe der zu verschließenden Bauteilöffnung
(s. Abschnitt1.2.2). Abweichend davon muss die Dicke der Kombiabschottung abhängig von
den durchgeführten lnstallationen 17 cm betragen.

Anwendungsbereich
Die Kombiabschottung darf in mindestens 10 cm dicke Wände aus Mauerwerk, aus Beton
bzw. Stahlbeton oder aus Porenbeton und in mindestens 10 cm dicke leichte Trennwände in
Ständerbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus Gipskarton-Feu-
erschukplatten oder nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten sowie in
mindestens 15 cm Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder aus Porenbeton mindestens der
Feuenividerstandsklasse F 90 (feuerbeständig), Benennung (Kurzbezeichnung) F 90-AB,
nach DIN 4102-22 eingebautwerden (s. Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2).

lm Bereich der Kombiabschottung muss die Dicke der Wände bzw. Decken - ggf. unter Ver-
wendung von Aufleistungen oder Rahmen nach Abschnitt2.1.5 - mindestens 12cm
bzw. 17 cm betragen (s. Abschnitt 4.3).

Die Abmessungen der zu verschließenden Bauteilöffnung dürfen die Werte der Tabelle 1

nicht überschreiten.

Tabelle 1

Bauteil Breite x Höhe [cm]

Massivwand 100 x 100

leichte Trennwand 87,5 x 57,5 oder 57,5 x87,5
Massivdecken, Schottdicke 17 cm
Massivdecken, Schottdicke 12 cm

70*; die Länge ist nicht begrenzt
50"; die Länge ist nicht begrenzt

* 
Schottbereiche ohne lnstallationen sind ggf. mit Maßnahmen gemäß Abschn¡tt 4.4.4 bil,r. 4.4.5 zu versehen.

Die Kombiabschottung darf zum Schließen von Öffnungen ven¡vendet werden, durch die eine
oder mehrere der folgenden lnstallationen hindurchgeführt wurden3:

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

't.2.2

1.2.3

1

2

3

DIN 4102-9:1990-05

DIN 4102-2:1977-09
und Prüfungen

Technische Bestimmungen für die Ausführung der Leitungsanlagen und die Zulåssigkeit von Leitungsdurchführun-
gen bleiben unberührt.
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Elektrokabel und -leitungen aller Arten
Hohlleiterkabeln sind zulässig.
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(auch Lichtwellenleiter) mit Ausnahme von sog.

Kabelbündel mit einem Durchmesser < 100 mm aus parallel verlaufenden, dicht gepack-
ten und miteinander fest verschnürten, vernähten oder verschweißten Kabeln (Außen-
durchmesser des Einzelkabels < 21 mm).

Die Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) dürfen aus Stahl-, Alumi-
nium- oder Kunststoffprofilen bestehen.

1.2.3.2 Einzelne Leitungen für Steuerungszwecke

Rohre aus Stahloder Kunststoff mit einem Außendurchmesser < 15 mm

1.2.3.3 Hohlleiterkabel (Koaxialkabel)

Hohlleiterkabelder Firma RFS vom Typ

RFS Cellflex mit einer Größe s2-114",

RFS Cellflex Lite" mit einer Größe < 1-5l8" sowie

RFS Radiaflex mit einer Größe < 1-5/8"

Hohlleiterkabel der Firma CommScope vom Typ

HELIAX Andrew Virtual Air mit einer Größe < 1-5l8"

Radiax mit einer Größe < 1-5l8"

1.2.3.4 Bündelrohre (Mikrorohre)

Bündelrohre "speed pipe" der Firma Gabo Systemtechnik GmbH gemäß Anhang 1

wahlweise mit Lichtwellenleitern belegt

1.2.3.5 Elektro-lnstallationsrohre

biegsame oder starre Elektro-lnstallationsrohre aus Kunststoff gemäß DIN EN 61386-14
mit einem Außendurchmesser < 63 mm

- wahlweise mit Kabeln nach Abschnitt 1.2.3.1

Die Elektro- lnstallationsrohre aus Kunststoff dürfen als Bündel mit einem Außendurch-
messer < 100 mm durch die Bauteilöffnung geführt werden.

1.2.3.6 Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen

Rohnuerkstoffe gemäß Abschnitt 3.2 (abhängig von der Bauteildicke und der Art der
Rohrleitungsanlage)

Abmessungen der Rohres gemäß Abschnitt 3.2

Die Rohre müssen - abhängig vom Rohrmaterial und den Rohrabmessungen -
a) für Rohrleitungsanlagen für nichtbrennbare Flüssigkeiten und für nichtbrennbare Gase

(mit Ausnahme von Lüftungsleitungen), für Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder für
Staubsaugleitungen,

b) für Rohrleitungsanlagen für Trinkwasser-, Kälte- und Heizleitungen

bestimmt sein (s. Abschnitt 3.2).

Die Rohre müssen senkrecht zur Bauteiloberfläche angeordnet sein.
1.2.3.7 NichtbrennbareRohre

Rohre aus Stahl, Edelstahl, Stahlguss oder aus Kupfer

- Abmessungen der Rohres gemäß Abschnitt 3.2

DIN EN 61386-'l :2009-03 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für lnformationen -
Teil 'l : Allgemeine Anforderungen

Rohraußendurchmesser (dn) und Rohrwandståirke (s); Nennwerte nach den Normen bzw. allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen

240999.16 1.19.15-72t14
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Die Rohre müssen für Rohrleitungsanlagen für nichtbrennbare oder brennbare Flüssig-
keiten oder Gase (mit Ausnahme von Lüftungsleitungen), für Rohrpostleitungen (Fahr-
rohre) oder für Staubsaugleitungen bestimmt sein.

PE/PUR isolierte Kupferohre mit den Abmessungen gemäß Anhang 1

Die Rohre müssen senkrecht zur Bauteiloberfläche angeordnet sein.

Die Rohre dürfen ggf. mit lsolierungen versehen sein.

Die Kombiabschottung darf auch zum Schließen von Öffnungen verwendet werden, durch
die noch keine lnstallationen hindurchgeführt wurden (sog. Reserveabschottungen). Nach-
trägliche Anderungen an der Schottbelegung dürfen vorgenommen werden (s. Abschnitt 5).

Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen als nach Abschnitt 1.2.3
dürfen nicht durch die zu verschließende Bauteilöffnung hindurchgeführt werden.

Die Verhinderung der Brandübertragung über die Medien in den Rohrleitungen, die Ver-
hinderung des Austretens gefährlicher Flüssigkeiten oder Gase bei Zerstörung der Leitungen
unter Brandeinwirkung und die Verhinderung von Zerstörungen an den angrenzenden,
raumabschließenden Bauteilen sowie an den Rohrleitungen selbst, hervorgerufen durch
temperaturbedingte Zwángungskräfte, sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung nicht nachgewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter Maßnahmen bei
der Konzeption bzw. bei der lnstallation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen. lm Bereich
von nichtisolierten Metall-Rohren muss bei einer Brandbeanspruchung nach der Einheits-
temperaturzeitkurve (ETK) nach DlN4102-22 mit Längendehnungen > 10 mm/m gerechnet
werden.

Für die Anwendung der Kombiabschottung in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feueruviderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfähigen Unterdecke möglich ist, oder in leichten Trennwänden anderer Bauarten als
nach Abschnitt 3.1.2 - oder für lnstallationen anderer Anwendungsbereiche oder aus ande-
ren Werkstoffen oder mit anderem Aufbau als nach Abschnitt 1.2.3 ist die Anwendbarkeit
gesondert nachzuweisen.

Die im Folgenden beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargestellten Ausführun-
gen stellen Mindestanforderungen zur Erfüllung derAnforderungen an den Brandschutz dar.

Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Schall- oder Wärmeschutz gestellt werden,
sind entsprechende Nachweise anwendungsbezogen zu führen.

Es ist im Übrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicher-
heit des angrenzenden Bauteils - auch im Brandfall - nicht beeinträcht¡gt wird.

Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberührt.

Bestimmungen für die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Formteile
Die Formteile müssen aus dem dämmschichtbildenden Baustoff "ZZ-Brandschutzschaum
BDS-N", VarianteA, gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1599
bestehen. Die Rohdichte muss (270 t 30) kg/m3 betragen. Die Formteile müssen in Stein-
form ("ZZ-BrandschuÞstein 170 BDS-N") bzw. in Mattenform ("ZZ-Brandschutzstein BDS-N,
Mattenform") entsprechend Anlage 7 hergestellt werden.

Rohrmanschetten
An Rohren gemäß Abschnitt 1.2.3.6 müssen Rohrmanschetten Typ "ZZ-Manschette Typ A"
bzw. Typ "ZZ-Manschette Typ AS" nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-19.17 -1 659 angebracht werden.

Dämmschichtbildender Baustoff
Zum Verschließen aller Zwischenräume, Fugen und Enden von Bündelrohren (Mikrorohren)
nach Abschnitt 1.2.3.4 und Elektro-lnstallationsrohren nach Abschnitt 1.2.3.5 muss der

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3
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dämmsch ichtbi ldende Baustoff "ZZ-Masse N E" bzw. " ZZ-Brandsch utzmasse B DS-N" gemäß
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1600 verwendet werden.

Alternativ kann der dämmschichtbildende Baustoff "ZZ-Brandschutzschaum 2K NE" gemäß
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1599 venrvendet werden.

2.1.4 Streifen zur Umwicklung der lnstallation

Die Streifen zum Umwickeln einiger Leitungen "ZZ-Kabelwickel BDS-N" bzw. "Brandschutz-
bandage ZZ 451" genannt, müssen aus dem einseitig mit Glasfasergewebe verstärkten
dämmschichtbildenden Baustoff "ZZ-Brandschutzkautschuk" gemäß der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-1765 bestehen (s. Anlage 18 und '19). Die Streifen
müssen eine Dicke von mindestens 3 mm auñ¡veisen.

2.1.5 Werkseitig vorgefertigte Aufleistungen und Rahmen
Bei Bauteilen, deren Dicke geringer ist als die in Abschnitt 1.1.3 geforderte Mindestschott-
dicke bzw. bei Einbau in leichte Trennwände, sind für die Herstellung der Aufleistungen oder
Rahmen Streifen aus nichtbrennbaren6 Bauplatten (GKF-, Gipsfaser- oder Kalzium-Silikat-
Platten) zu ven¡venden.

2.1.6 Streckenisolierungen
2.1.6.1 An den nicht isolierten Rohren nach Abschnitt1.2.3.7 müssen Streckenisolierungen aus

nichtbrennbareno Mineralfasermatten bzw. Mineralfaserschalen nach DIN EN 14303?
angeordnet werden. lhr Schmelzpunkt muss über 1000 "C nach DIN 4102-178 liegen und
ihre Nennrohdichte muss mindestens 90 kg/m3 betragen.

Es dürfen wahlweise die in der Tabelle 2 aufgeführten Bauprodukte veruvendet werden.

Tabelle 2

Mineralfasermatte bzw. Mineralfaserschale Rohdichtee

[kg/m31

Nachweislo

"ROCI(¡úOOL Lapinus Rohrschale 800" der Firma
Rockwool Lapinus Productie B. V.

90-115 z-23.14-1114

"ROCI(\¡úOOL Heizungsrohrschale Typ 835" der
Firma Rockwool Lapinus Productie B. V.

90 - 125 z-23.14-1067

"ProRoxWired Mat 100", "RBM" bzw. RBM-Alu"
Firma Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co.
OHG,45966 Gladbeck

100 P-MPA-E-99-519

"Conlit 150 P" der Firma Deutsche Rockwool Mine-
ralwollGmbH & Co. OHG, 45966 Gladbeck

150 P-MPA-E-02-507

"Conlit 150 U" der Firma Deutsche Rockwool Mine-
ralwollGmbH & Co. OHG, 45966 Gladbeck

150 P-NDS04-417

"flexen Steinwolle 035" der Firma Adolf Wt¡rth
GmbH & Go.KG. 74653 Künzelsau

90-1 15 DtN EN 14303'

"ProRox PS 960" der Firma RockwoolTechnical
lnsulation

125 DIN EN 14303'

Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemäß
BauregellisteATeil l,Anlagen 0.2.1 oderO.2.2in derjeweilsgeltenden Fassung, (s.www.dibt.de)
DIN EN 14303:2015-06 Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebs-

technische Anlagen in der lndustrie - Werkmäßig hergestellte Produkte aus

DIN 4102-17:1990-12
Mineralwolle (MW) - Spezifikation
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralfaser-
Dämmstoffen; Begriffe, Anforderungen, Prüfung

Nennwert
Der Verwendbarkeitsnachweis ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsicht-
liches Prüfzeugnis.

8

9

l0
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2.1.6.2 Wahlweise können Streckenisolierungen aus Foamglas Typ "Foamglas" der Firma Deutsche
Foamglas GmbH gemäß allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-23.15-1403
eingesetzt werden (s. Anlage 6).

2.1.7 Glasgewebestreifen
Die bei Deckeneinbau ggf. einzulegenden Glasgewebestreifenll müssen 12 cm bzw. 17 cm
breit sein und in ihrer Länge der Schottbreite entsprechen.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.2.1 Allgemeines

Die für die Erstellung der Kombiabschottung zu ven¡vendenden Bauprodukte müssen

den jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.7 entsprechen und

venivendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen
Landesbauordnung.

2.2.2. Kennzeichnung
2.2.2.1 Kennzeichnung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5 und 2.1 .7

Die Verpackung der Formteile, Streifen zur Umwicklung der lnstallationen, der werkseitig
hergestellten Aufleistungen und Rahmen sowie der Glasgewebestreifen muss vom
Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Jede Verpackungseinheit der Formteile, Streifen zur Umwicklung der lnstallationen, der
werkseitig hergestellten Aufleistungen und Rahmen sowie der Glasgewebestreifen für Kom-
biabschottungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss einen Aufdruck
oder Aufkleber mit folgenden Angaben erhalten:

"ZZ-Brandsehutzstein 170 BDS-N" oder"ZZ-Brandschutzstein BDS-N, Mattenform",
"Brandsch utzbandage ZZ 451" bzw. "ZZ-Kabelwicke| BDS-N"
Aufleistu n g en bzw. Rah men oder Glasgewebestreifen
für Kombiabschottungen "Kombischott ZZ-Steine 170 BDS-N"

Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit

Name des Herstellers

Zu lassungsnummer: Z-19.1 5-21 58

Herstellwerk

Herstellungsjahr: ...

2.2.2.2 Kennzeichnung der Kombiabschottung

Jede Kombiabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist vom
Verarbeiter mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten
MUSS:

Kombiabschottung "Kombischott ZZ-Steine 170 BDS-N"
der Feuerwiderstandsklasse S 90
nach Zu l.-Nr.: Z-19.1 5-21 58

Name des Herstellers der Kombiabschottung (Verarbeiter)

Herstellungsjahr: ....

Das Schild ist jeweils neben der Kombiabschottung am Bauteil zu befestigen.

2.2.3 Einbauanleitung
Jede Verpackungseinheit der Formteile nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung ist mit einer Einbauanleitung auszuliefern, die der Antragsteller in Übereinstimmung mit

240999.1 6
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dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erstellt hat und die alle zur Montage und zur
Nutzung erforderlichen Daten, Maßgaben und Hinwe¡se enthält, z. B.:

Art und Mindestdicken der Wände und Decken, in die die Kombiabschottung eingebaut
werden darf (bei feuenryiderstandsfähigen leichten Trennwänden auch deren Aufbau und
die Beplankung),

GrundsËitze für den Einbau der Kombiabschottung mit Angaben über die dafür zu ver-
wendenden Baustoffe (2. B. dämmschichtbildende Baustoffe),

Anweisungen zum Einbau der Kombiabschottung mit Angaben zu notwendigen

Abständen,

Hinweise auf zulässige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,

Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgänge,

Hinweise auf zulässige Anderungen (2. B. Nachbelegung).

Übereinstimmungsnachweis
Allgemeines
Die Bestätigung der Übereinstimmung der Formteile nach Abschnitt2.1.1, der Streifen zur
Umwicklung der lnstallationen nach Abschnitt 2.1.4, der werkseitig hergestellten Aufleistun-
gen und Rahmen nach Abschnitt2.1.5, sowie der Glasgewebestreifen nach Abschnitt2.1.7
mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Her-
stellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer
Erstprüfung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die
Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit
dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck ab-
zugeben.

Werkseigene Prod uktionskontrolle
ln jedem Herstellwerk der Formteile nach Abschnitt 2.1.1, der Streifen zur Umwicklung der
lnstallationen nach Abschnitt 2.1.4, der werkseitig hergestellten Aufleistungen und Rahmen
nach Abschnitt2.1.5 sowie der Glasgewebestreifen nach Abschnitt2.l.7 ist eine werksei-
gene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktions-
kontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Üben¡vachung der Produk-
tion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle der Formteile nach Abschnitt2.1.1, der Streifen zur
Umwicklung der lnstallationen nach Abschnitt 2.1.4, der werkseitig hergestellten Aufleistun-
gen und Rahmen nach Abschnitt2.1.5 sowie der Glasgewebestreifen nach Abschnilt2.1.7
soll mindestens die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen einschließen:

Prüfung, dass für die Herstellung der Bauprodukte ausschließlich die in dieser allgemei-
nen ba uaufsichtl ich en Zu lassu ng geforderten Baustoffe venryendet werden,

Prüfung der Rohdichte der Formteile mindestens einmalje Herstellungstag bei ständiger
Fertigung bzw. einmal pro Charge bei nichtständiger Fertigung bzw.

Prüfung der Beschaffenheit und Abmessungen der Bauprodukte nach den Abschnit
ten 2.1.1,2.1.4,2.1.5 und 2.1.7 .

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung der Bauprodukte bzw. des Ausgangsmaterials

Art der Kontrolle oder Prüfung

Datum der Herstellung und der Prüfung der Bauprodukte bzw. des Ausgangsmaterials

Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen
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Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre au2ubewahren. Sie sind dem Deutschen
lnstitut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen
vozulegen.
Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maß-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Venivechslungen mit übereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum
Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu
wiederholen.

Bestimmungen für den Entwurf

Bauteile
Die Kombiabschottung darf in

Wânde aus Mauerwerk nach DIN 1053-11', aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 104513
oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 416614,

leichte Trennwände in Ständerbauart mit Stahlunterkonstruktion und Beplankungen nach
Abschnitt 3.1.2 oder

Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 104513 oder aus Porenbeton gemäß
DIN 422315 und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

eingebaut werden.

DieWände und Decken müssen den Bestimmungen desAbschnitts 1.2.1 entsprechen.

Die Kombiabschottung darf in leichte Trennwände in Ständerbauart mit Stahlunterkonstruk-
tion und beidseitiger Beplankung aus nichtbrennbarenG zement- bzw. gipsgebundenen
Bauplatten eingebaut werden, wenn die Wände der Feuerwiderstandsklasse F g0 nach
DIN 4102-416 entsprechen oder die Feuerwiderstandsklasse F 90 durch ein allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis nachgewiesen ist.

ln leichten Trennwänden nach Abschnitt3.1.2 ist das Ständerwerk durch zusätzlich anzu-
ordnende Wandstiele und durch Riegel so zu ergänzen, dass diese die Laibung der Wand-
öffnung für die vorgesehene Kombiabschottung bilden. Die vertikalen bzw. horizontalen
Stahlprofile müssen nicht mechanisch miteinander verbunden werden. Die Wandbeplankung
muss auf diesen Stahlblechprofilen in bestimmungsgemäßer Weise befestigt werden.

Auf die Ausbildung von zusätzlichen Wandstielen oder Riegeln darf verzichtet werden, wenn
die Bauteilöffnung nicht größer als 30 cm x 30 cm ist.

Falls die Dicke der Massivwände und Decken, in die die Kombiabschottung eingebaut
werden soll, weniger als die in Abschnitt 1.1.3 geforderte Mindestschottdicke beträgt, sind im
Bereich der Rohbauöffnung Aufleistungen gemäß Abschnitt 4.3 anzuordnen.

Wahlweise darf bei Wandeinbau - anstelle der Aufleistungen - ein in der Bauteillaibung
umlaufender Rahmen in Schottdicke geméiß Abschnitt 4.3.1 angeordnet werden.

DIN 1053-1

DtN 1045

DtN 4166

DtN 4223

Mauerwerk; Berechnung und Ausführung (in der jeweils geltenden Ausgabe)
Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausführung (in der jeweils geltenden Aus-
gabe)
Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten (in der jeweils geltenden
Ausgabe)
Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgehärtetem Porenbeton - Teil 1: Herstel-
lung, Eigenschaften, Übereinstimmungsnachweis (in der jeweils geltenden Aus-
gabe)

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

12

l3

14

15
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Der Sturz oder die Decke über der Kombiabschottung muss statisch und brandschutztech-
nisch so bemessen sein, dass die Kombiabschottung (außer ihrem Eigengewicht) keine zu-
sätzliche vertikale Belastung erhält.

Abstände
Bei Einbau in leichte Trennwände, Massivwände oder Decken muss der Abstand der zu
verschließenden Bauteilöffnung zu anderen Öffnungen oder Einbauten den Angaben der
Tabelle 3 entsprechen.

Tabelle 3

Abstand der
Kombiabschottung zu

Größe der nebeneinander liegenden
Öffnungen

Abstand zwischen den
Öffnungen

Kombiabschottungen
nach dieser
Zulassung

gemäß Abschnitt 1.2.2 >5cm

anderen Kabel- oder
Rohrabschottungen

eine/beide Öffnung(en) > 40 cm x 40 cm >20cm

beide Öffnungen < 40 cm x 40 cm >10cm

anderen öffnungen
oder Einbauten

eine/beide Öffnung(en) > 20 cm x 20 cm >20cm

beide Öffnungen < 20 cm x 20 cm >10cm

3.2 Installationen
3.2.1 Allgemeines

Der gesamte zulässige Querschnitt der lnstallationen nach Abschnitt 1.2.3 (bezogen auf die
jeweiligen Außenabmessungen), die durch die zu verschließende Bauteilöffnung gemeinsam
hindurchgeführt werden dürfen, ergibt sich in Abhängigkeit von der jeweiligen Große der
Roh bauÖffnung u nter Beachtung

- der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik, insbesondere bezüglich der erforderlichen
Mindestabstände zwischen den einzelnen Kabeln bzw. Elektro-lnstallationsrohren sowie

der geltenden Abstandsforderungen zwischen elektrischen Anlagen und Rohrleitungs-
anlagen (nicht elektrische technische Anlagen), die so zu wählen sind, dass sich die
Systeme gegenseitig nicht beeinflussen können.

Der gesamte zulässige Querschnitt der lnstallationen (bezogen auf die jeweiligen Außen-
abmessungen) darf jedoch insgesamt nicht mehr als 60 % der Rohbauötfnung betragen.

3.2.2 KabelundKabeltragekonstruktionen
3.2.2.1 Die Kabel dürfen zu Kabellagen zusammengefasst und ggf. auf Kabeltragekonstruktionen

verlegt sein.

3.2.2.2 Durch die Bauteilöffnung dÍ.irfen Kabelbündel - bestehend aus parallel verlaufenden, dicht
gepackten und miteinander fest verschnürten, vernähten oder verschweißten Kabeln -
ungeöffnet hindurchgeführt werden, sofern die Außendurchmesser der einzelnen Kabel des
Bündels nicht größer als 21 mm sind und der Gesamtdurchmesser des Kabelbündels nicht
mehrals 10cm beträgt. Bei Durchführung von Kabelbündeln in < 17 cm starkeAbschottun-
gen, mussen Kabelbündel zusätzlich mit Streifen nach Abschnitt 2.1.4 umwickelt werden.

3.2.2.3 Die Befestigung der Kabeltragekonstruktionen nach Abschnitt 1.2.3.1muss am umgebenden
Bauwerk zu beiden Seiten der Durchführung nach den einschlägigen Regeln erfolgen. Die
Befestigung ist so auszubilden, dass im Brandfall eine zusätzliche mechanische Beanspru-
chung der Kombiabschottung nicht auftreten kann.

3.2.3 Rohreausthermoplastischen Kunstsoffen
3.2.3.1 Durch die zu verschließende Bauteilöffnung dürfen bei Einbau in Massivwände, leichte

Trennwände und Decken nach Abschnitt 1.2.1, senkrecht zur Bauteiloberfläche angeordnete
Ro h re aus thermoplastischen Ku nstsoffe n h ind u rch gefü h rt werde.
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Die Rohre müssen unter Beachtung der Mindestbauteildicken den Angaben des
Abschnitts 1.2.3.6 und des Anhangs 1 entsprechen.

3.2.3.2 Sonderdurchführungen von Rohren - z. B. Schrägdurchführungen oder Einbau von Muffen
im Bereich der Durchführung - sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
nicht nachgewiesen.

3.2.4 Nichtbrennbare Rohre
Durch die zu verschließende Bauteilöffnung dürfen gerade, senkrecht zur Bauteiloberfläche
angeordnete Rohre aus Stahl, Edelstahl, Stahlguss oder Kupfer hindurchgeführt werden.

Die Rohre müssen den Angaben des Abschnitts 1.2.3.7 und der Anhang 1 entsprechen.
3.2.5 Leitungen für Steuerungszwecken Elektro-lnstallationsrohre und Bündelrohre

(Mikrorohre)
Bei Einbau der Abschottung in leichte Trennwände oder Massivwände, nach Abschnitt 3.1.3
oder Decken dürfen einzelne Leitungen für Steuerungszwecke, Elektro-lnstallationsrohre
und Bündelrohre (Mikrorohre) gemäß Anhang 1 durch die zu verschließende Bauteilöffnung
geführt sein.

3.2.6 Abstände
Abstände zwischen den lnstallationen:

Die Mindestabstände zwischen den einzelnen lnstallationen nach den Abschnitten 1.2.3.1
bis 1.2.3.7 sowie zwischen den lnstallationen und der Öffnungslaibung müssen Anlage 15
entsprechen.

3.2.7 Halterungen (UnterstüÞungen)
3.2.7.1 Bei Durchführung von Kabeln bzw. Kabeltragekonstruktionen, Leitungen für Steuerungs-

zwecke und Elektro-lnstallationsrohre durch Bauteilöffnungen in leichten Trennwänden oder
Massivwänden mit einer Höhe > 57,5 cm müssen sich die ersten Halterungen (Unter-
stützungen) der lnstallationen beiderseits der Wand unmittelbar vor der Kombiabschottung in
Abständen < 10 cm befinden (s. Anlagen bis I bis 11). BeiAbschottungen mit einer geringe-
ren Höhe ist ein Abstand < 50 cm ausreichend.

3.2.7.2 Bei Durchführung von Rohren durch Wânde müssen sich die ersten Halterungen (Unter-
stützungen) der Rohre ebenfalls beidseitig der Wand in Abständen < 50 cm befinden.

3.2.7.3 Die Halterungen müssen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar6 se¡n.

3.2.7.4 Für die Rohre nach Abschnitt 3.2.3 gilt: Die Auflagerung bzw. die Abhängung der Leitungen
oder die Ausführung der Rohre muss so erfolgen, dass die Kombiabschottung und die raum-
abschließenden Bauteile im Brandfall mindestens 90 Minuten funktionsfähig bleiben (vgl.
DIN 4102416, Abschnitt 11.2.6.3).

4 Bestimmungen für die Ausführung

4.1 Allgemeines
4.1.1 Die Verarbeitung des Baustoffs nach Abschnitt2.1.3 muss entsprechend den schriftlichen

Angaben des Herstellers zu den Besonderheiten des Baustoffs, insbesondere seine Ver-
wend u ng betreffend, erfolgen.

4.1.2 Kombiabschottungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dürfen nur von
Unternehmen hergestellt werden, die ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet besitzen
und entsprechend geschultes Personal dafür einsetzen. Der Antragsteller dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung hat hierzu die ausführenden Unternehmen (Verarbeiter)
über die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und die Herstellung
des Zulassungsgegenstandes zu unterrichten, zu schulen und ihnen in ständigem Erfah-
rungsaustausch zur Verfügung zu stehen. Der Antragsteller hat eine Liste der Unternehmen
zu führen, die aufgrund seiner Unten¡veisungen ausreichende Fachkenntnisse besitzen, den
Zulassungsgegenstand herzustellen. Diese Liste ist dem Deutschen lnstitut für Bautechnik
vorzulegen; Anderungen daran sind ihm mitzuteilen.
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Belegung der Kombiabschottu ng
Vor dem Verschluss der Restöffnung ¡st in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Belegung der
Kombiabschottung den Bestimmungen derAbschnitte 1.2.3 bis 1.2.5 und 3.2 entspricht.

Aufleistungen und Rahmen
Leichte Trennwände
lm Bereich der Rohbauöffnung ist ein umlaufender Rahmen, dessen Breite mindestens der
in Abschnitt 1.1.3 geforderten Schottdicke oder bei Wanddicken größer der Mindestschott-
dicke der Wanddicke entsprechen muss, anzuordnen und mit Hilfe von Stahlschrauben in
Abständen s 25 cm - jedoch mit mindestens 2 Schrauben je Plattenstreifen - an der Wand
zu befestigen. Der Rahmen muss aus Bauplatten nach Abschnitt2.1.5 hergestellt werden
und darf wahlweise aus einer Streifenlage mit einer Plattendicke > 20 mm oder aus zwei
Streifenlagen mit einer Plattendicke jeweils > 12,5 mm bestehen.
Falls die Dicke der leichten Trennwand, in die die Kombiabschottung eingebaut werden soll,
weniger als die Mindestschottdicke beträgt, darf der Rahmen wahlweise mittig oder einseitig
wandbündig angeordnetwerden (s. Anlage 11).

Die Fugen zwischen Rahmen und Wand sind mit einem Gipsmörtel oder wahlweise mit dem
dämmschichtbildenden Baustoff "ZZ-Brandschutzmasse BDS-N" oder mit "ZZ-Masse NE"
nach Absch nitt 2.1. 3 auszuspachteln.

Alternativ darf die Dicke der leichten Trennwand, in die die Kombiabschottung eingebaut
werden soll durch Aufleistung in Mindestschottdicke verstärkt werden (s. Anlage 1 1).

Massivwände und Decken
Falls die Dicke der Massivwände bzw. Massivdecken im Bereich der Kombiabschottung
geringer ist als die in Abschnitt 1.1.3 geforderte Mindestschottdicke, sind umlaufend um die
Bauteilöffnung Aufleistungen aus mindestens 5 cm breiten Streifen aus Bauplatten nach
Abschnitt2.1.3 mit Hilfe von Stahlschrauben in Abständen =25cm - jedoch mit mindestens
2 Schrauben je Leiste - rahmenartig auf die Wand- bzw. Deckenoberfläche so aufzubringen,
dass die unmittelbar an die Kombiabschottung angrenzende Bauteildicke mindestens der in
Abschnitt 1.1.3 geforderten Mindestschottdicke entspricht (s. Anlagen 9 und 13).

Die Aufleistungen dürfen bei Wandeinbau wahlweise einseitig oder beidseitig der Wand und
bei Deckeneinbau wahlweise deckenoberseitig oder deckenunterseitig angeordnet werden.
Wahlweise darf - anstatt der Aufleistungen - ein in der Bauteillaibung umlaufender Rahmen
aus Bauplatten gemäß Abschnitt 2.1.5, dessen Breite mindestens der in der Abschnitt 1.1.3
geforderten Mindestschottdicke entsprechen muss, gemäß Abschnitt4.3.1 angeordnet
werden (s. Anlage 10 und 14). Die Fugen zwischen dem Rahmen und dem Bauteil sind mit
dem dämmschichtbildenden Baustoff "ZZ-Brandschutzmasse BDS-N" bzw. "ZZ Masse NE"
oder mit Gipsmörtel auszuspachteln.

Verarbeitung der Formteile und des dämmschichtbildenden Baustoffs
Vor Herstellung der Kombiabschottung müssen die Laibungen der Bauteilöffnungen gerei-
nigt und entstaubt werden.

Alle Fugen und Spalten zwischen den Kabeltragekonstruktionen, den Kabeln und den Off-
nungslaibungen sowie insbesondere die Zwickel zwischen den Kabeln sind mit dem dämm-
schichtbildenden Baustoff "ZZ-Brandschutzmasse BDS-N" bzw. "ZZ-Masse NE" nach Ab-
schnitt 2.1 .3 mindestens 2 cm tief zu verfüllen.

Die verbleibende Bauteilöffnung zwischen den hindurchgeführten Kabeln und Kabeltrage-
konstruktionen sowie Rohren und den Öffnungslaibungen ist vollständig mit Formteilen nach
Abschnitt2.1.1 auszufüllen. Die Formteile sind - ausgerichtet entsprechend der Mindest-
dicke der Kombiabschottung nach Abschnitt 1.1.3 - so einzusetzen, dass ein dichter Ver-
schluss der Öffnung entsteht.

lm Bereich der Kabel, der Kabeltragekonstruktionen, der Rohre und der Laibungen sind aus
den Formteilen unter Verwendung eines Schneidwerkzeuges Pass-Stücke herzustellen und
stramm sitzend einzubauen.
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lm Verlauf der Montage s¡nd alle Fugen zwischen den Kabeln, den Kabeltragekonstruk-
tionen, den Rohren und den Formteilen von den Schottoberflächen her mindestens 2 cm tief
mit dem dämmschichtbildenden Baustoff "ZZ^Brandschutzmasse BDS-N" bzw. "ZZ-Masse
NE" nach Abschnitt2.1.3 auszufüllen. Die Fugen zwischen den Formteilen selbst müssen
nicht mit der Dichtungsmasse ausgefüllt werden.

ln Wänden mit einer Schottdicke von 170 mm kann bei dicht anliegenden Formteilen auf
eine zusätzliche Fugenabdichtung zwischen den hindurchgeführten lnstallationen und den
Formteilen verzichtet werden.

Wahlweise dürfen Teilflächen bzw. Fugen zwischen den lnstallationen und den Formteilen
bis zu einer Größe von maximal 450 mm x 500 mm (B x H) mit"ZZ-Brandschutzschaum2K
NE" gemäß Abschnitt 2.1.3 bei einer Schottdicke von 170 mm ausgefüllt werden. Die Fugen
zwischen den Formteilen und der Bauteilöffnung dürfen im oberen Bereich über die Gesamt-
breite der Abschottung mit"ZZ-Brandschutzschaum 2K NE" ausgefüllt werden. Die Verfüll-
höhe darf dabei 60 mm nicht überschreiten. Die Verfülltiefe muss in Schottdicke erfolgen.

Teilflächen in Decken, welche mit "ZZ-Brandschutzschaum 2K NE" abgedichtet werden,
müssen an Kabeln >22mm sowie bei Kabelbündeln nach Abschnitt 1.2.3.1 auf der Ober-
seite zusätzlich mit einer 3 cm x 3 cm großen Wulst aus "ZZ-Brandschutzschaum 2K NE"
versehen werden.

Bei Einbau einer 12 cm dicken Abschottung in Wände und Decken sind Schottbereiche ohne
lnstallationen mit einer Breite oder Länge > 30 cm mit einer der nachfolgenden Maßnahmen
zu sichern (s. Anlage 20):

a) ln den betroffenen Bereichen sind im Abstand von s 16 cm Glasgewebestreifen nach Ab-
schnitt 2.1.5 über die gesamte Schottbreite und -dicke einzulegen.

b) Unterhalb (in Decken) bzw. beidseitig (in Wänden) der betroffenen Bereiche sind im
Abstand von < 30 cm Stahlbauteile (Mindestabmessung 40 mm x 2 mm) anzuordnen. Die
Stahlbauteile sind mit geeigneten Stahldübeln beidseitig der Wand bzw. an der Unter-
seite der Decke zu befestigen.

c) Unterhalb (in Decken) bzw. beidseitig (in Wänden) der betroffenen Bereiche sind ent-
sprechend zugeschnittene Stahldrahtgitter (Maschenweite 50 mm x 50 mm, Stabdurch-
messer 5 mm, Knotenpunkte verschweißt) mit geeigneten Stahldübeln beidseitig der
Wand bzw. an der Unterseite der Decke zu befestigen.

Bei Einbau einer 17cm dicken Abschottung in Decken sind Schottbereiche ohne lnstallatio-
nen mit einer Breite und einer Länge > 50 cm mit einer der nachfolgenden Maßnahmen zu
sichern (s. Anlage 21).

a) ln den betroffenen Bereichen ist alle 24 cm (i. d. R. in jeder 4. Querfuge) ein Glas-
gewebestreifen gemäß Abschnitt2.1.5 über die gesamte Schottbreite und -dicke einzu-
legen.

b) Unterhalb der betroffenen Bereiche ist alle 50 cm ein Stahlbauteil (Mindestabmessungen
40 mm x 2 mm) anzuordnen. Das Stahlbauteil ist mit geeigneten Stahldübeln beidseitig
der Abschottung an der Unterseite der Decke zu befestigen.

c) Unterhalb der betroffenen Bereiche ist ein entsprechend zugeschnittenes Stahldrahtgitter
(Maschenweite 50 mm x 50 mm, Stabdurchmesser 5 mm, Knotenpunkte verschweißt) mit
geeigneten Stahldübeln an der Unterseite der Decke zu befestigen.

Kabelbündel nach Abschnitt 3.2.2.2 müssen im lnnern nicht mit Baustoffen ausgefüllt
werden.

Bei Durchführung von Elektro-lnstallationsrohren nach Abschnitt 1.2.3.4 und Bündelrohren
(Mikrorohren) nach Abschnitt 1.2.3.5 sind die Enden der Rohre bei Belegung mit Kabeloder
ohne Belegung - mit dem dämmschichtbildenden Baustoff "ZZ-Brandschutzmasse BDS-N"
bzw. "ZZ-Masse NE" oder mit dem "ZZ-Brandschutzschaum 2K NE" gemäß Abschnitt 2.1.3
zu verschließen. Die Verschlusstiefe muss mindestens 2 cm betragen.

Bei Verwendung von Kabeltragekonstruktionen mit Stahlblech- oder Aluminium-Hohlprofilen
sind die Holme anzubohren und mit dem dämmschichtbildenden Baustoff

240999.1 6 1.19.15-72t14
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"ZZ-Brandschutzmasse BDS-N" bzw."ZZ-Masse NE" oder"ZZ-Brandschutzschaum 2K NE"
gemäß Abschnitt 2.1.3 im Bereich der Kombiabschottung vollständ¡g auszufüllen.

"Brandsch uÞbandage ZZ 451" bzw. "Z.- Kabelwicke¡ B DS-N"

An Kupferrohren mit PE/PUR lsolierungen nach Abschnilt 1.2.3.7 muss ggf. die Brand-
schutzbandage "Brandschutzbandage ZZ 451" bzw. "ZZ-Kabelwickel BDS-N" nach
Abschnitt 2.1.4 beidseitig von Wänden und einseitig oberhalb der Decke angeordnet werden
(s. Anlage 18).

An Kabeln mit einem Durchmesser > 22 mm, Kabelbündeln und Kabeltragekonstruktionen
nach Abschnitt 1.2.3.1 sowie Steuerleitungen aus Stahl nach Abschnitt 1.2.3.2 mirssen bei
einer Schottdicke von 120 mm die "Brandschutzbandage ZZ 451" bzw. "ZZ-Kabelwickel
BDS-N" nach Abschnitt2.1.3 angeordnet werden (s. Anlage 19).

Maßnahmen an Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen
An Rohren der Rohrgruppen A und B bis zu einem maximalen Durchmesser von 160 mm
gemäß Anhang 1 müssen "ZZ-Brandschutzmanschette Typ A,/AS" gemäß Abschnitt 2.1.2
mittels Haltewinkeln beidseitig der Abschottung in Wänden bzw. auf der Deckenunterseite
an der Abschottung angrenzend befestigt werden. Die Manschetten bzw. Haltewinkel
müssen mittels Durchsteckmontage (Gewindestangen aus Stahl mit einem Durchmesser
von 6 mm, Unterlegscheiben und Muttern M6) befestigt werden (s. Anlage 17).

Maßnahmen an nichtbrennbaren Rohren
An Rohren nach Abschnitt1.2.3.717 müssen Streckenisolierungen nach Abschnitt2.1.6.1
oder 2.1.6.2 angeordnet werden. Die Streckenisolierungen dürfen wahlweise an der Ab-
schottungsoberfläche angrenzen oder durch die Abschottung hindurchgeführt werden. Rohre
mit PE/PUR lsolierungen sind ohne Unterbrechung der lsolierung durch die Abschottung
hindurchzuführen.

DieStreckenisolierungen sind gemäßdenAngaben derAnlagen 5 und6 sowie 8,9, 12 und
1 3 auszuführen.

Nachbeleg ungsvorkehrungen
Wahlweise dürfen Bündelrohre (Mikrorohre) nach Abschnitt 1.2.3.4 und Elektro-lnstallations-
rohre nach Abschnitt 1.2.3.5 als Leerrohre durch die Kombiabschottung hindurchgefuhrt
werden. Die Enden der Rohre milssen mit dem dämmschichtbildenden Baustoff
"ZZ-Brandschutzmasse BDS-N" bzw."ZZ-Masse NE" oder mit dem"ZZ-Brandschutzschaum
2K NE" gemäß Abschnitt2.1.3 verschlossen werden. Die Verschlusstiefe muss mindestens
2 cm betragen.

Sicherungsmaßnahmen
Kombiabschottungen in Decken sind gegen Belastungen, insbesondere auch gegen das
Betreten, durch geeignete Maßnahmen zu sichern (2. B. durch Umwehrung oder durch Ab-
deckung mittels Gitterrost).

Einbauanleitung
Für die Ausführung der Kombiabschottung sind im Übrigen die Angaben der Einbauanleitung
zu beachten (s. Abschnitt 2.2.3).

Übereinstimmungsbestätig ung
Der Unternehmer (Verarbeiter), der die Kombiabschottung (Zulassungsgegenstand) herstellt
oder Anderungen an der Kombiabschottung vornimmt (2. B. Nachbelegung), muss für jedes
Bauvorhaben eine Übereinstimmungsbestätigung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die
von ihm hergestellte Kombiabschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung entspricht (ein Muster für diese Bestätigung s. Anlage 23). Diese Bestäti-
gung ist dem Bauhern zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zuständige Bauaufsichts-
behörde auszuhändigen.

Außer Rohre mit PE / PUR lsolierung

4.7

4.8

4.9
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Bestimmungen für die Nutzung und Nachbelegung

Bestimmungen für die Nutzung
Beijeder Ausführung der Kombiabschottung hat der Unternehmer (Verarbeiter) den Auftrag-
geber schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Kombiabschottung stets in ordnungs-
gemäßem Zustand zu halten ist und nach evtl. vorgenommener Belegungsänderung der
bestimmungsgemäße Zustand der Kombiabschottung wieder hezustellen ist.

lm Übrigen gelten die Bestimmungen gemäß Abschnitt 4.11

Bestimmungen für die Nachbelegung
Für Nachbelegungen dürfen Offnungen hergestellt werden (2. B. durch Herausnahme von
Formteilen), sofern die Belegung der Kombiabschottung dies gestattet (s. Abschnilt4.2).
Die verbleibenden Hohlräume sind nach Abschluss der Belegungsëinderung in gesamter
Schottdicke mit Pass-Stücken aus den Formteilen nach Abschnitt 2.1.1 zu verschließen; alle
Zwischenräume und insbesondere die Zwickel zwischen den Kabeln sind mit dem dämm-
schichtbildenden Baustotf "ZZ-Brandschutzmasse BDS-N" bzw. "ZZ Masse NE" nach Ab-
schnitt 2.1.3 in einer Tiefe von mindestens 2 cm auszufüllen (s. Abschnitte 4.4.2 und 4.4.3).

Alternativ können die verbleibenden Hohlräume bei einer Mindestschottdicke von 170 mm
mit"ZZ Brandschutzschaum 2K NE" gemäß Abschnitt 2.1.3 verfüllt werden.

Bei Neuinstallation von Kabeltragekonstruktionen nach Abschnitt 1.2.3.1 sind die Bestim-
mungen des Abschnitts 4.4.8 zu beachten.

Bei Neuinstallation von Kabeln und Rohren müssen ggf. Maßnahmen entsprechend der
Abschnitte 4.5 bis 4.7 angeordnet werden.

240999. I 6 1.19.15-72t14
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Zulässiqe lnstallationen

1. Kabel und Kabeltragekonstruktionen gemäß Abschnitt 1.2.3.1

Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Lichtwellenleiter) sind zulässig.

Die Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) dürfen aus Stahl-, Aluminium- oder
Kunststoff prof ilen bestehen.

Kabelbündel mit einem Durchmesser S100mm aus parallel verlaufenden, dicht gepackten und
miteinander fest verschnürten, vernähten oder verschweißten Kabeln (Außendurchmesser des
Einzelkabels S 21 mm).

2. Einzelne Leitungen für Steuerungszwecke gemäß Abschnitt 1.2.3.2

Leitungen aus Stahl oder Kunststoff

Außendurchmesser der Leitungen S 15 mm

3. Hohlleiterkabel gemäßAbschnitt 1.2.3.3

Hohlleiterkabelmit einer Größe S 1-5l8" bzw.<2-114",

4. Bündelrohre (Mikrorohre) gemäß Abschnitt 1.2.3.4

Bündelrohre "speed pipe"

5. Elektro-lnstallationsrohre gemäß Abschnitt 1.2.3.5

Die Elektro-lnstallationsrohre müssen aus Kunststoff bestehen und der DIN EN 61386-11 entsprechen.

Die Elektro-lnstallationsrohre dürfen biegsam oder starr sein.

Der Außendurchmesser der Eleklro-lnstallationsrohre darf nicht mehr als 63 mm betragen.

Die Elektro-lnstallationsrohre dürfen wahlweise Kabel nach Abschnitt 1.2.3.1enthalten.

Die Elektro- lnstallationsrohre aus Kunststoff dürfen als Bündel mit einem Außendurchmesser < 100 mm
durch die Bauteilöffnung geführt werden.

6. Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen gemäß Abschnitt1.2.3.6 für Rohrleitungsanlagen für
nichtbrennbare Flüssigkeiten und für nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Lüftungsleitungen),
für Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder für Staubsaugleitungen
- Rohrqruppe A
Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-Hl), chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) und
Polypropylen (PP) gemäß den Ziffern 1 bis 7 der Anlage 3 mit einem Rohraußendurchmesser bis 160 mm
und Rohrwanddicken von 2.4 mm bis 1'1.9 mm (s. Anlaqe 4)
- Rohrqruppe B
Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), Polyethylen níedriger Dichte (LDPE), Polypropylen (PP),
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylester-Styrol-Acrylnitril (ASA), Styrol-Copolymerisaten, vernetztem
Polyethylen (PE-X), Polybuten (PB) sowie für Rohre aus mineralverstärkten Kunststoffen nach den
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Nr.2-42.1-217, Nr. 2-42.1-218, Nr.2-42.1-220, Nr.2-42.1-228
und Nr. 2-42.1-265 gemäß den Ziffern I bis 22 der Anlage 3 mit einem Rohraußendurchmesser bis 160 mm
und Rohrwanddicken von 1.8 mm bis 14.6 mm (s. Anlaoen 4l

DIN EN 61386-1 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für lnformationen - Teil 1 : Allgemeine
Anforderungen

Kabelabschottung (Kombiabschottun g)
"Kombischott ZZ-Steine 170 BDS-N"

Anlage 1ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (lnstallationen)
Ubersicht der zulässigen lnstallationen
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7. Nichtbrennbare Rohre gemäß Abschnitt 1.2.3.7

Die Rohre müssen für Rohrleitungsanlagen für nichtbrennbare oder brennbare Flüssigkeiten oder
Gase (mit Ausnahme von Lüftungsleitungen), für Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder für
Stau bsaugleitungen bestimmt sein.

Rohre aus Stahl, Edelstahl und Stahlguss mit einem Rohraußendurchmesser bis 168,3 mm und
Rohnryanddicken von 1,0 mm bis 14,2 mm (s. Anlage 5)

PE/PUR isolierte Kupferohre mit einem Rohraußendurchmesser bis 54,0 mm und Rohrwanddicken
von 0,762 mm bis 1,5 mm

Rohre aus Kupfer mit einem Rohraußendurchmesser bis 88,9 mm bei lsolierungen nach
Abschnitt2.1.6.1 und 108 mm mit lsolierungen nach Abschntlt2.1.6.2 und Rohrwanddicken von
1,0 mm bis 14,2 mm (s. Anlage 5 und 6)

Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 170 BDS-N"

Anlage 2
ANHANG I - Leitungen und Tragekonstruktionen (lnstallationen)
Übersicht der zulässigen lnstallationen

261 51 3.16 1.19.15-72114
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I Rohrwerkstoffe
I

I

I

11 DIN 8062 Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI)
I

12 DIN 6660 Rohrpost - Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Muffen firr Rohrpostanlagen aus weichmacherfreiem
I Polyvinylchlorid (PVC-U)
I

13 DIN 19531 Rohr und Formstücke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe für
I Abwasserleitungen innerhalb von Gebäuden; Maße, Technische Lieferbedingungen

4 DIN 19532 Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart, PVC-U) für die Trink-
wasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile; Technische Regel des DVGW

5 DIN 8079 Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) - PVC-C 250 - Maße

6 DIN 19538 Rohre und Formstücke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC), mit Steckmuffe, für heiß-
wasserbeständige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebäuden; Maße, Technische
Lieferbedingungen

7 DIN EN 1451-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur)
innerhalb der Gebäudestruktur - Polypropylen (PP); Anforderungen an Rohre, Formstücke und das
Rohrleitungssystem

8 DIN 8074 Rohre aus Polyethylen (PE) -PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD - Maße

I DIN 19533 Rohrleitungen aus PE hart (Polyäthylen hart) und PE weich (Polyäthylen weich) für die
Trinkwasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile

10 DIN 19535-1 Rohre und Formstücke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) für heißwasserbeständige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebäuden; Maße

11 DIN 19537-1 Rohre und Formstücke aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) fürAbwasserkanäle und -leitungen;
Maße

12 DIN 8072 Rohre aus PE weich (Polyäthylen weich); Maße

13 DIN 8077 Rohre aus Polypropylen (PP); PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80; Maße

14 DIN 16891 Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA); Maße

15 DIN V 19561 Rohre und Formstücke aus Styrol-Copolymerisaten mit Steckmuffe für heißwasserbeständige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebäuden; Maße, Technische Lieferbedingungen

16 DIN 16893 Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); Maße

17 DIN 16969 Rohre aus Polybuten (PB) - PB 125 - Maße

18 DIN EN ISO 10931 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für industrielle Anwendungen - Polyvinyliden (Rohre in der jeweils
geltenden Ausgabe)

Fluoride (PVDF) - Anforderungen an Rohrleitungsteile und das Rohrleitungssystem

19 2-42.1-217 Abwasserrohre und Formstücke aus mineralverstärktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150
der Baustoffklasse 82 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 für Hausabflussleitungen (Produkt-
bezeichnung: "Skolan db")

20 2-42.1-218 Abwasserrohre ohne Steckmuffe aus mineralverstärktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150
für Hausabfl ussleitungen

21 2-42.1-220 Hausentwässerungssystem mit der Bezeichnung "Friaphon" aus Styrol-Copolymerisaten in den
Nennweiten DN 50 bis DN 150 der Baustoffklasse 82 - normalentflammbar - nach DIN 4102

22 Z-42.1-228 Abwasserrohre und Formstücke aus mineralverstärktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 200
der Baustoffklase B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 für Hausabflussleitungen
(Produktbezeichnung: "Wavin AS")

23 2-42.1-265 Glattwandige Abwasserrohre und Formstücke mit profilierter Wandung und glatter lnnenfläche aus
mineralverstärktem PE-HD DN 50 bis DN 125 der Baustoffklasse 82 - normalentflammbar - nach
DIN 4102 für Hausabflussleitungen (Produktbezeichnung: "Geberit Silent db")

Kabelabschottung (Kombiabschottu n g)
"Kombischott ZZ-Steine I70 BDS-N"

Anlage 3
ANHANG I - Leitungen und Tragekonstruktionen (lnstallationen)
Ü bersicht der zu lässigen I nstallationen - Roh Merkstoffe Ku nststoffroh re
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Rohre der Rohrqruppe A nach Anlaoe 1: PVC-U. PVC-HI.
PVC-C. PP
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Rohre der Rohroruppe B nach Anlage 1: PE-HD. PE-LD.
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0
0.0 20,0 ¡10,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0

Rohraußondurchmo$êr lmm¡

ln Wand - und Deckenabschottungen ist bei Rohren der Rohrgruppen A und B nach Anlage 1

"ZZ-Manschette Typ A/AS" entsprechend Anlage 17 vozusehen.

Mindesþchott-
dicke > 170 mm

Einbau in leichte
Trennwånde.

Massivwände únd
decken

"¡ßi8f,8f"1i"à 170 mm

Einbau in Massivdecken
Mindestschottdicke > 120 mm

Einbau in leichte Trennwånde,
MassivnËnde und decken

Mindestschottdicke ¿ 120 mm 2,

Kabelabschottung (Kombiabschottun g)
"Kombischott ZZ-Steine 170 BDS-N"

Anlage 4
ANHANG I - Leitungen und Tragekonstruktionen (lnstallationen)
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen A und B gemäß Anlage 1)
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Rohre aus Stahl, Edelstahl oder Stahlquss nach Anlage 2 mit
lsolierungen aus Mineralfaserprodukten qemäß Abschnitt 2. 1 .6. 1 :

t6

14
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Eg
Er0sEEa¡
ÈEg6
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2

1,0

0
f(X)

[mml

Bei einer Mindestschottdicke von 170 mm dürfen wahlweise Rohre bis zu e¡nem
Außendurchmesser ø 35,O mm und einerWandstärke ¿ 2,6 mm ohne
lsolierung durch die Abschottung geft¡hrt werden

Rohre aus Kupfer nach Anlage 2 mit lsolierunqen aus Mineralfaser-
produkten semäß Abschnitt 2.1 .6.1 :

E
E
o¡g
!Itca
È
,Eo
Êto-

40,0 60,0

Rohraußondurchmæs€r lmml

Die Rohrisolierungen müssen den Anforderungen gem. Abschnitt 2.1.6.1 und Tabelle 2
entsprechen

lsolierung je Seite
längeL>600mm
Dicke > 30 mm

lsolierung je Seite
LängeL>6fi)mm
Dicke:40 mm

15,0
35.0

0,0

lsolierung je Seite
LängeLZ800mm
Dicke > 20 mm

lsolierung je Seite
LängeL>800mm
Dicke > 30 mm

Kabelabschottung ( Kombiabschottun g)
"Kombischott ZZ-Steine 170 BDS-N"

Anlage 5ANHANG I - Leitungen und Tragekonstruktionen (lnstallationen)
Abmessungen der nichtbrennbaren Rohre mit Streckenisolierungen
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Rohre aus Kupfer. Stahl. Edelstahl oder Stahlouss isoliert mit
Foamslas*: lsolierunq durchoeführt (LS/CSI

14,2

12
E
Ê

.g 10

l¡ltEB
É
ÈEe6t
Éoz4

2

1,0

0

wahlweise LS
oder CS

25mms
lsolierungs-

dicke
s50mm

1,5

wahlweise LS
oder CS

Decken:
25mms

lsolierungs-
dicke

<50mm

Wãnde:
lsolierungs-

dicke
50 mm

2,0

cs

lsolierungsdicke
40 mm

2,5

cs

Decken:-rñl¡r
runos-
dic[e

40 mm

Ì.9
c¡l,u

108,0

0æ406080f00
Roh¡außsndurchmeuer [mml

' Foamglas, Deutsche Foamglas GmbH, Verklebung der Rohrschalen mit Kleber PC'18 und
Sicherung durch zrvei Spannbänder je Seite in 10 cm bzw. 40 cm Abstand zur Schottoberfläche

Für den Fall CS darf die an die Abschottung angrenzende lsolierungsdicke gnißer als die max.
lsolierungsdicke gem. Diagramm sein. lnnerhalb der Abschottung sind jedoch die max. bzw. min.
lsolierungsdicken gem. Diagramm einzuhalten.

Fall lsolierungelänge je Seite gemesEen
von Schottoberfläche [mml

LS Lokale lsolierung, durch Abschottung
geführt

lsolierung je Seite: Långe L > 500 mm

cs Ûber gesamte RohrlËinge angebrachte
lsolierung, durch Abschottung geführt

Kabelabschottung ( Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 170 BDS-N"

Anlage 6
ANHANG I - Leitungen und Tragekonstruktionen (lnstallationen)
Abmessungen der nichtbrennbaren Rohre mit Streckenisolierungen
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ZZ-Brandsch utzstein 17 O BDS-N :

.l
Z-Brandschutzsteine 170 BDS-N können längs oder quer in die
Bauteilöfftrung eingebaut werden. Die min. Schottdicken gem.
Abschnitt 1.1.3 und Anlage 22 sind einzuhalten.

Mindestmaße eines Formteils:

,/-A->/
,/

-l "ZZ- B randsch utzstei n,

Mattenform"

Maße in cm

Feuenvlder-
slandsklasse

Abmessungen
BH

lcml I tcm]
b

[cml

s90 ¿'12,0 à 4,0 ¿ 17,0

Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 170 BDS-N"

Anlage 7
ANHANG 2 - Brandschutzstein / Formteil
ZZ- Brandschutzstein 1 70 BDS-N

26r 51 3.1 6 1.19.15-72t14
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Ansicht: M¡rdBstschotl-
abstand ¿ 10 cm Nichtbrennbare Rohre mit

brennbarer lsolierung
(s. Anlag€n 2 und 18)

N¡chtüennbare Rohre mit nicht-
brennbarer lsolierung
(s. Anlagen a 5 und 6)

Brennbare Rohre der Rohryruppe
A und B (s. Anhgen 1

und,l) mùssên m¡t Zz-Mensdrotls
Typ A'/AS versehen rverd€n
(s. Anlago 14

Bünddø5100mm
beslehend aus Elektro-
instalht¡onsrohren aus
Kußttbfi(ø 163 mm),
wahhvêiso mit Kab€lbelæung

Nichtbrennbarê Rohre,
unísol¡ert (s. Anlage 2 und 5)

M¡ndestârbêitsf r€irãurne:
s¡ehe Anhang 15

Schnitt A-A:
Massivwand

Zz-BrandschuÞste¡n 1 70 BDS-N

Siehe Anlage 5 bzw. 6

Offene Fugen und Zwþkel sind mit
Zz-Brardschutrmasse BDS-N bzw.
ZZ-Masse NE in einer Tþ'fe à 2 cm
zu verftillen

Nichtbrennbare Rohre m¡t nicht
brennbarer lsolierung
(s. Anlag€n 2,5 und 6) U nterstüEuno Kâbelbeo€konstrukt¡on:

- S(,lotthðh€ H 3 57,5 cm: erste Unter-
3u¡tzung s 50 cm rcn Wandoberlåche

- Sdlotthöhe H > 57,5 cm eßte
Unbrstütrung s 10 cm von Schott-
ob€rñãche

Anlang und Ende von El€kùolnstallatbns.
rcúrþitungan müss€n gemäß Abschnitt
4,4.7 verschlossen werdon

r550r c rs50r¡-------J¡.--.--+
Maße in cm

Zulåss¡ge
lnstellationen

Feuerwider-
standsklasse

Wanddicke
c

lcml

Schottabmessungen
H.B

lcml | þ'I

Schottdicke
b

lcml

Anhge 22 s90
¿ 12,O

s 100,0 s 100,0
> 12,0

>'t7,0 à 17,0

Kabelabschottung (Kombiabschottun g)
"Kombischott ZZ-Steine I70 BDS-N"

Anlage B
ANHANG 3 - Aufbau der Abschottung
Aufbau der Kombiabschottung in Massivwände

2.61513.16 1.19.15-72t14



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. 2-19.15-2158 vom 17. November 2016

Deutsches
lnst¡tut

für
Bautechnik

Ansicht: I-
Stahlschrauben mit xunsSfon- |
odor M€ldldübêln, Spenplatlen-.
schraub€n ohn€ Dübel in Poren{
betonvrËnden !

Nidrbronnbare Rohrð mit
brênnbarsr lsolierung
(s. Anlagen 2 und 18)

Kab€l/ lGbel-
Kabeltragokonstruktíon

J
(Úl
I I

Aufl eistur€ aus nichtbrenß
baren Bauplaten s. Abschnítt
2.'l.5.Brêitêà5cm

Nidrttrennbare Rohre mit
nichtbrennbarer lsolierurq
(s. Anlagen 2,5 und 6)

Bronnbare Rohra da Rohqruppe
A urd B (s. Anlagen 1 und 4)
ma¡Bsen mit Zz-lilaffi chetþ
Typ Á'/AS vorsehen werdên
(s. Anlag€ 14

Bündd ø5100 mm
bestehend aus Eleldro-
¡nstallat¡onsrohren aus
Kunsbbfr (ø 3 63 mm),
wahlweise mit Kabelbelegung

Nichtbrennbare Rohre,
un¡soliert (s. Anlagen 2 und 5)

le2 It-*--1.
M ¡rdês¡Eröeibfr€irã ume:
siehe Anlage 15

Schnitt B-B:
d1

Mass¡vwand tr
Zz-BrandschuÞste¡n I 70 8DS-N

rf)

^¡

Aulle¡sturry aus n¡chbrenß.
baren Bauplaten s. Abschnitt
2.1.5, Breite¿ 5 cm

S¡ehe Anlage 5 bzw. 6Kabel/Kabel- 

-5
:L

kagekonstruklion
Oflene Fugen und Zwickelsind mit
ZZ-BrandschuÞmasse BDS-N bzw.
ZZ-Masse NE ¡n einer Tþfe ¿ 2 crn
zu verfi¡llen

N¡chtbrennbâre Rohre mit nicht
brennbarer lsolierung
(s. Anlagen 2,5 und 6) U nterstûtrung Kåbeltraq€konstruklion:

- Scùoühohe H s 57,5 cm: eßte Unter-
st¡¡,Þung s 50 cm von Vvbndoberflåóe

- Schoühöhê H > 57,5 crn eßÞ
UnlerstüÞung s 10 cm von Schott-
oberf,åche

Anlang und Ende von Elekto-lnstallat¡ons-
rohrleitungen müssen gemåß Abschnitt
4.4.7 verschlossen werden

d2tr d2
s50s50 I I c Mâße in cm

10,05c<12,0 (12,0-c)12

(17,0-clt210,0sc<17,0

Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 170 BDS-N"

ANHANG 3 - Aufbau der Abschottung
Aufbau der Kombiabschottung in Massivwände mit Aufleistungen

261s'13.16 1.19.15-72114



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. 2-19.15-21 58 vom I 7. November 2016

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

Ansicht: !Þc Nichtbrennbare Rohre mit
brennbarer lsolierur€
(s. Anlagen 2 und 1 8)

l-.- .-.-í- M¡noe$scno[-

I ^ I ab3tånd>locfii
B

:T
:I

;T(Úl

-t
Nichtkgnnbare Rohre mit
nichbrennbarer lsolieruqg
(s. Anlag€n 2,5 und 6)

-tc¡l
(ÚI

-l
Brennbare Rohre d€r Rohrgruppå
A und B (s. Anlage I und ¡l) mÍ¡se
mit Zz-Manschette Typ A/AS
vensehen uerden (s. Anlage 17)Bürideløsl00mm

bestohend aus EleKro-
installatk¡ns¡ohren aus
Kuristsbtr (ø s 63 mm),
wahlw€¡se m¡t Kabelbelegung

Nþhtbronnbaro Rohre,
unisoliert (s. Anlagên 2 und 5)

Rahmen aus ni(ùtbrennbaren
Baudattsn nach Abschnitt 2.1 .5 la2 IJ--¡.

.-t-.-
ilc

r-=

MindestarbeiËf reirå um€:
siehe Anlage 15

Schnitt C-C:
Massiwand

Zz-Brandsdrrltrstoin 1 70 BDS-N
Nichbrennbare Rohre mit
hennbarer lsolierung (s, Anlage 2 und 18)

Oftene Fugen und Zwickel sínd mit
ZZ-BrandschuÞmasse BDS-N bzw.
Zz-Masse NE ¡n einer T.Ffe à 2 crn
zu verfüllen

Nichtbrennbare Rohre,
unbol¡ert (s. Anlage 2 und 5)

U ntsrsti¡t¿uno Kabdtraq€konstr¡ktion:
- Schoürõhe H r 57,5 cm: erste Unter-

sti¡Eung s 50 cm wn Vìåndob€rflåche
- Sdþthðhs H > 57,5 cm erst€

Untonti¡{zung s 10 cm ì¡on Schott-
oberlT&he

Fugen zwischen Bahmen und Baute¡l mit
minôral¡schom Mðrbl, Gip3 od6r ZZSrand-
schuÞmasse BDS-N bzw. ZZ-Ma$e NE
> 2 cm l¡ef ausfüllen

rs50r c r#t+I ts50t
Maßa in cm

¿ula$3qô
lnstallationen

Feuerwider-
standsklrisse

Wanddicke
c

fcml

Schottabmessungen
H.B

lcml I t rl
Rahmend¡cke Schottdicke

d3 b

[cm] lcml

Anlage22 s90
f0,0sc<f2,0

s 100,0 É 100,0
¿2,O I
¿2x1,25

¿ 12,0

10,0sc<17,0 ¿ 17,0

Kabelabschottung ( Kombiabschottun g)
"Kombischott ZZ-Steine 170 BDS-N"

Anlage l0
ANHANG 3 - Aufbau der Abschottung
Aufbau der Kombiabschottung in Massivwände mit Rahmen

z.61513.16 1.19.15-72t',t4



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. 2-19.15-2158 vom 17. November 2016

Deutsehes
lnstitut

für
Bautechnik

_i>
I

D Mindeslschottabstard
:l0cmAnsicht:

Rahmen aus nhhtbrsnnbaron
Bauplatten nach Abschnitt 2.1.5

Kabel/ Kabel-
Kab€ltragokonslruküon

Nichtbrennbaro Rohre mit
n¡chtbrennbarer lsol¡orung
(s Anlagen 2, 5 und 6)

Bûndd ø3100 mm
bêstehend aus Elekùo-
¡nsbllation$ohron aus
KunsEbfi(ør63 mm),
wahhreise mit Kabelbelegung

Aulþbtung aß nidrtbrsnn-
baren Bauplatten s. Abschnit
2.1.5,Bflibà5cllr
srahlw€bo e¡n- oder beklseitig

Schnitt D-D:

Kabel I Kabel-
lragekonslruKion

Nichbrannbara Rohrg mil
brennbarer lsolisrung
(s. Anlagon 2 und 18)

Brennbare Rohre der Rohrgruppe
A und I (s. Anlagen I
und,l) mû$en mit Zz-Mân3ch€tte
Typ lr/AS varsehen werden
(s. Anlago 17)

Nbhbrenrúare Rohre,
unboliert (s. Anlag€n 2 urd 5)

MindæiarùGítslr!iråumc:
si6he Anlaoe l5

Fuçn zwischen Rahmen und Bauteil mit
m¡neralischem Mõrtd, Gips oder ZZ-Brand-
schutsmasse BDS-tl bzw. ZZ-Masso NE
¿ 2 cm liaf audi¡ll€n

Rahmen aus nichbrenrtaren
Bauplattan nach Absdlnin 2.1.5
(wahlw€¡sê minþ odsr cinseitig bund¡g)

N¡chtbrenrùare Bohre mit
brennbarer lsolierung
(s. Anlago 2 und l8)

ZZ-ErardsduÞmasse BOS-N bzw.
ZZ-Masse NE in einer ïefs à 2 cÍl
zu ìrelüllen

U ntersti¡tsuno Kabdbaoêkonstru kt¡on:
- Schoühöhê H s 57,5 cm: orste Unter-

slûtzung 3 50 cm von \¡ìlhndoberflåchê
- Schoühõhô H > 57,5 cm 6rstê

Unterstü{zung I l0 cm von Schott-
oba¡fåche

Für Abschottuno€n orÕß€r 30 x 30 fcml:
Vertikaþ und horÞonhlê StahþroÍle in &n
Wandhohkaum eingeschobên und mit Beplank¡ng
verschraubL
Befestigung der Stahlprolile unterginder sowiE zum
Ståndenrerk niút orforderlich.

Maße in cm

t-
i> D

Leichte Trennwand

Zz-Brandschutzstsin f 70 BDS-N

bf-r

d?tlrrd2'

-,,iH 

H4rs50rrcrrs50lJ..........4--

Nichb¡annbare Rohre,
unbolied (s. Anlago 2, 5 und 6)

Auflebtung aus nichlbrenn-
baren Bauplatten s. Abschnitt
2-1.5,BnÍle>5cm
wahhreise ein- oder b€idseitig

l
Zulässige
lnstallat¡onen

Feuemider-
standsklasse

Wanddicke
c

[cml

SchotÞbmessungpn
H.B

lcml I fcml

Stårk6 der
dt, einsoit¡g

lcml

\r¡fl€ìstung
d2, bêidseitíg

lcml

Rahmêndicks Schottdicko

d3 b

lcml lcml

Aîla€,et2. s90
¿ 10,0 J 57,5

5 87,5

s E7,5

r 57,5

12,0 - c ll2,o-all2 ¿2,Ot
¿2x 1,25

:12,0

à 10,0 17,0 - c (17,0 - cl l2 > 17,0

Kabelabschottung ( Kom biabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 170 BDS-N"

Anlage 11
ANHANG 3 - Aufbau der Abschottung
Aufbau der Kombiabschottung in leichte Trennwände

261 51 3.1 6 1.19.15-72t14



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. 2-19.15-2158 vom 17. November 20'|'6

Deutsches
Inst¡tut

für
Bautechnik

Draufsicht: !Þe
Mindestschott-
ebstãnd>10cm

Nichtbrennbar6 Rohro mit
brennbarer lsollerung
(s. Anlag€n 2 und 18)

Kabêl / Kab€l-
Kabeltragekonstruktion

q

-"rt
cal
6l
-t

Nichtbrennbare Rohr€ mit
nichtbrennbarer lsolieru ng
(s. Anlag€n 2,5 und 6)

Brennbare Rohre der Bohrgruppe
A und B (s. Anlagen I
und ¡l) mÛ3sen mit Zz.Manschette
Typ Áy'AS v€rs€hen wordon
(s. Anlagg 17)

Bündcl Øs l(x¡ mm
bestehend aus EleKro-
installationsrohr€n eus
Kußtrtoff (ø 5 63 mm),
wahlweise mit Kab€b€l€gung

I N¡chtbrennbars Rohro,
un¡soli€rt (s. Anlagen 2 und 5)

-(-to¡'(ú

E
Schnitt

Nichtbrennbare Rohre mit
nichtb¡ennbarer lsolierung
(s. Anlage 2, 5 und 6) Anfang und Ende von Elektro-lnstallations-

rohrl€itungsn müsscn gemåß Abschnltt
4.4,7 verschlossen werdenKabel / Kabeþ

tragekonstruktion
Siehe Anlage 5 bzw. 6

{
I

ZZ-BrandschuEsto¡n I 70 BDS-N
(s. Anlage 7), bei Schottdioken von
120 mm di¡rlen di6 Formtoilê wahlwê¡s€
bündig zur Dockenober- oder
Deckenunt€rs€ite eingebaut werden

Olf€ne Fugen und Zwickel sind mit
Zz-BrandschuEmasse BDS-N bzw.
ZZ-Masse NE ¡n einer Tiefe à 2 cm
zu verfüllen

Maße in cm

'Schottbereiche ohnê lnstallationen sind ggf. mit Maßnahmen gem. Abscfinit 4.4.4 und 4.¡1.5
zu versehon (s. Anlagen 20 und 21 )

Zulåssigê
lnstallationen

Feuemider-
standsklasse

Deckendicke
c

lcm]

$cnonaÞmessungen
Långe r B

lcml I þ'l

Schottdicke
b

[cm]

Anlage22 s90
à 15,0

unbegrenzt
s 50,0 r ¿ 12,0

> 17,0 s 70,0' ¿ 17,0

Kabelabschottung ( Kom biabschottun g)
"Kombischott ZZ-Steine 170 BDS-N"

Anlage 12
ANHANG 3 - Aufbau der Abschottung
Aufbau der Kombiabschottung in massive Decken

261513.16 1.19.15-72114



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr.2-19.15-2158 vom 17. November 2016

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

Ilr
B

Mindestschott-
abstand¿10cmDraufsicht:

Stahlschrauben m¡t Kunststofl-
oder M€tålldtibdn, Spanplåüen-
schrâuben ohnc Dübcl ¡n

Porenb€tondecke

Nichlbrennbare Rohre mit
nichtbrennbarer lsolierung
(s. Anlagen 2,5 und 6)

Bündel ø5 100 mm
b€steh€nd eus Ebldro-
installationsrohren aus
Kußtsbñ(øs63 mm),
wahlweisê m¡t Kabebelegung

Auf leistung aus nlchtbrenn-
baren Bauplatten s. Abschnit
2.1.5, Breite ¿ 10 cm
wahlweþ€ d€ckenober- oder
dðckenunterseitig

Massivd€cke

ZZ-BrandschuÞstein
.l70 BDS-N (s.Anlage 7)

Nichbrenrbare Rohre mit
brennba¡er lsol¡€rung
(s. Anlagen 2 und 18)

Aulle¡dung aus nichtbrenn-
baron Baudatlen s. Abschnitt
2.1.5,Breíle¿5cm

Brennbare Rohre dar Rohrgruppe
A urd B (s. Anlagen f und 4)
m&s6n m¡t Zz-Mansdr€tl€
Typ Â,/AS versehen werden
(s. Anhgo 17)

Nichtbrennbare Rohre,
unisoliert (s. Anlagen 2 und 5)

¡oF
ru{-

I s
L._

Schnitt F-F:

ts25r

----¡.rllrd

Iilr
,l

I
Minde3tsrbeitsf r€¡råumê:
s¡€he Anlago 15

Be¡ Abschottung von lnstallationen und ein€r notwendiruen min. Schottdicke von
120 mm (Anlage 22) wird keine Auflebhrng erforderl¡ch.

Anlang und Ende von El€küo-lnstallations.
rohrl€¡ülngen miþsên gemåß Abschnitt
¡1.4.7 verschlossên werden

Offene Fugen und Zwickelsind mit
Zz-BrandschuÞmasse BDS-N bzw.
ZZ-Masse NE in einer Tiefê ¿ 2 cm
zu verlüllen

Meße in cm

Nichtbrennbare Rohre
mil nichtbrennbarer
lsolierung (s. Anlage 2, 5 und 6)

Siehe Anlag€ 5 bzw. 6

{-l+Grlrct I
<¡l

slþ

Kabel / Kabel-
tragokonstruktion

' Schotlbeæiche ohn€ lnstallålþnôn 3ind ggf. mit Maßnåhm€n g€m. Abschnitt 4.4.4 und 4.4.s
zu versshen (s. Anlagen 20 und 2l )

¿ula$Ee
lnstallationen

FeuerwkJer-
standsklasse

Deckendicke
c

[cml

Schoüabmessungen
Långe r B

fcml I tcml

Stårke d3r Auflebturig
df , e¡nse¡tig I d2, beidseitig

lcml I t"-]

Schottd¡cke
b

tcml

Anlage 22 s90 15,03c<17,0 unbegrenzt s 70,0. 17,o-c | (17,0-clt2 ¿ 17,0

Kabelabschottung ( Kombiabschottun g)
"Kombischott ZZ-Steine 170 BDS-N"

Anlage 13ANHANG 3 - Aufbau der Abschottung
Aufbau der Kombiabschottung in massive Decken mit Aufleistung

261513.16 1.19.15-72t14



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. 2-19.15-2158 vom 17. November 2016

Deutsches
lnst¡tut

für
Bautechnik

Ansicht: __t
I

G
Nichtbrennbare Rohre mit

M¡ndætschott- brennbareren lsolierungen
abstand ¿ 10 cm (8. Anlag€n 2 und 18)i r----

q
Nichtbrennbare Bohre mit
nichtbrennbarer lsolierung
(s. Anlagen 2,5 und 6)

o
ct

-+ccrJl,o.úl J
-t

Brennbare Rohro der Rohrgrupp€
A urd B (s. Anlagen I
und 4) müssen mitZz-Manschette
Typ Á'/AS versehen werden
(s. Anlage 17)

Bi¡nd€l øs 100 mm
beslshond aus Elekùo-
installationsrohren aus
Kunsbbfi (ø s 63 mm),
wahlweise mit Kabelbelegung

Rahmen aus nichtbrennbaren
Bauplatten nach Abschnitt 2.1.5 ta2r

-l
-t-.-iÞc

M ind€stsrbe¡tsf r€¡ril ume:

Schnitt G-G:
siehe Anlage 15

N¡chtbrennbare Rohre mit
brennbaren lsolierungen
(s. Anlagen 2 und 18)

Nichtbrennbare Rohre,
unisoliert (s. Anlagen 2 und 5)

Rahmen aus nichbrenn-
baren Bauplatten s. Abschnitt
2.1.5

r
-ol

L
Massivdecke

Zz-BrandschuEste¡n I 70

1

Olene Fugen und Zwickelsind mit
Zz-Brandschutsmasse BDS-N bzw.
ZZ-Masse NE in einer ïefe > 2 cm
zu verfüllen

Be¡ Abschottung von lnstallationen und e¡ner notwendingen min. Schottdicke von
120 mm (Anlage 22) wird kein Rahmen eforderlich. Maße in cm

ssf. gem.
zu versehen (s. Anlagen 20 und 21)

Zulässige
lnstallâlionen

Feuenuoer-
standsklasse

Deckendicke
c

Icml

Schotlabmessungen
Långe . B
lcml I lcml

Rahmendicke
d3

lcml

scnonoßKe
b

[cm]

Anlage22 s90 l5,0sc<17,0 unbegrenã < 70,0' ¿2,5 l>2x1,25 ¿ 17,0

.1.4 4.4.

Kabelabschottu ng (Kombiabschottun g)
"Kombischott ZZ-Steine 170 BDS-N"

Anlage 14ANHANG 3 - Aufbau der Abschottung
Aufbau der Kombiabschottung in massive Decken mit Rahmen

z:61513.16 1.19 15-72t14



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.15-2158 vom 17. November 2016

Deutsches
lnst¡tut

für
Bautechnik

M i ndesta rbeitsfrei rä u me :

Ansicht:

Kabel, Kabellragekonstru ktionen,
Elêktroinstallationsrohre/ Rohre

Nichtbrennbare Rohre,
unisoliert (s. Anlage 5)

Nichtbrennbare Rohre
mit lsolierung
(s. Anlage 2, 5, 6 und 18)

N¡chtbr€nnbare Rohre mit
nichtbrennbarer lsolierung gem.
Abschnitt 2.1.6.1 und 2.1.6.2
(lsolierung aus
Mineralwolle bzw. Foamglas)

Brennbare Rohre
(s. Anlagen 1 und 4)

a1: Durchgeführtes Element / Obere Bauteillaibung der Abschottung
a2: DurchgefÍihrtes Element/ Untere bar. seitliche Bauteillaibung derAbschottung
a3: Durchgeführtes Element / Durchgeführtes Element

Bei Venrendu ng von ZZ-Brandschutzschaum 2K NE
Bei nichtbrennbaren Rohren mit nichtbrennbarer lsolierung gem. Abschnitt
2.1.6.1 und 2.1.6.2 (lsolierungen aus Mineralwolle bzw. Foamglas) beziehen
sich die Mindestarbeitsfreiråume immer auf die Rohraußenseite.

ülndestarbeltsfrelråume

Durchgeführtes
Elemant a1 a2 a3

Kabel/ Kabeltrage-
konstruküonenl Elektro.
Installatlonsrohre (lnkl.
Speedplpes)

30 mm
(50 mm)'

0mm

r KabeU Kabeltragekonstruktionen/ 0 mm
Elektroinstallationsrohre

o Kabeltragekonstruktionen (vertikal) 20 mm
(50 mm)'

o Andere durchoeführte Elemente 50 mm

mlt nlcht brennbarer
l¡olleruna

0mm 0mm
o Nbr. Rohre mit nbr. lsolierung'* 0 mm
¡ Andere durchgefühñe Elemente 50 mm

Nlchtbrennbare Rohre
ohne lsollerung 50 mm 50 mm

o Nbr. Rohre ohne lsolierung 50 mm
¡ Andere durchgeführte Elemente 50 mm

NDf. KOnl€ ffllt l'ts- ÞZUr.

PUR- lsollerung
(Kllma-, Kllmaspllt-
bz¡v. Sanltårleltunqen)

50 mm 0mm
. Nbr. Rohre mit PE]sdierung 0 mm
. Nbr. Rohre mit PUR{solierung 50 mm
¡ Andere durchgeführte Elemente 50 mm

BrEnnbars Rohre 50 mm 50 mm
r Brennbare Rohre 50 mm
. Andere durchgeführte Elemente 50 mm

Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 170 BDS-N"

Anlage 15
ANHANG 3 - Aufbau der Abschottung
Mindestabstände

261 51 3.1 6 1.19.15-72t14



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
N¡.2-19.15-2158 vom 17. November 2016

Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Verwendung von ZZ-Brandschutzschaum 2K NE
bei min. Schottdicken von 170 mm:
Ansicht:

N¡chtbrennbarê Rohre m¡t
brennbarer lsol¡erung
(s. Anlao€n 2 und 18)

Kâbel/ lcb6l-
Kabêltrage*onstruktion

Nichbrennbare Rohre mit
nichtbrênnbarêr lsol¡erung
(s. Anlaggn 2,5 urd 6)

Erennbare Rohre
(s. Anlagôn 1 und 4)

Nichtbrennbare Rohre,
unboliert (s. Anlagen 2 und 5)

Bundêløs100mm
bestehend aus Elektro-
installationsrohren aus
Kunststoñ (ø É 63 mm),
wahlweisa mit Kabelbelegung

I
-JtúJl
dl
-t

õl
(Úl

-t
cn-f
s,L

ZZ-Brandschutr-
schaum 2K NE

ZZ-BrandschuÞ-
schaum 2K NE

Zz-ErandschuÞ-
scheum 2K NÊ

Mind$tarþeitsf reiråume:
siehe Anlage 15

-t
ôI'
(úta2 I

Teilbereiche adschen Installationen sowie zwischen lnstallationen und den Öffnungslaíbungen
können bis zu einer Größe von maximal 450 mm x 500 mm (Breite x Höhe) oder 0,225 m 2 mit
ZZ-Brandschutzschaum 2K NE gemäß Abschnitt 2.1.3 ausgefüllt werden. Spalte zwischen
ZZ-Brandschutzsteinen 170 BDS-N und Öffnungslaibung können bis zu einer Breite von 60 mm
verschlossen werden.
Die Verfülltiele mit 

"ZZ-Brandschutzschaum 
2K NE' muss jewe¡ls der Mindestschottdicke von 170

mm entsprechen.

Anbrinquno einer Wulst (L > 3 cm, B > 3 cm) qem. Abschnitt 4.4.3 aus Zz-Brandschutzschaum
2K NE in Decken bei ElektrokabelØ > 22 mm sowie Kabelbiindeln gem. Abschn¡tt 3.2.2.2:

Wulst aus ZZ-Brandschutzschaum 2K NE

EIE
lc¡li

Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 170 BDS-N"

Anlage 16
ANHANG 3 - Aufbau der Abschottung
Venruendung von"ZZ-Brandschutzschaum 2K NE" bei Schottdicken > 170 mm

2.61513.16 1.'t9.15-72114



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr.2-19.15-2158 vom 17. November 2016

Deutsches
lnst¡tut

für
Bautechnik

Montage der ZZ-Manschette Typ A/AS
Anzuordnen bei derAbschottung von Rohren der Rohrgruppen A und B (s. Anlagen 1 und 4)

Ansicht:

Rohre der Rohrgruppe
A und B gemäß
Anlagen 1 und 4

ZZ-Manschette Typ A/AS gemäß
ABZ Z-19.17.1659

Haltewinkel

ZZ-Brandschutzslein
170 BDS-N

Gewindestangen aus Stahl
> Ø 6 mm, Muttem und
Unterlegsche¡ben

L J

Schnitt:
Deckenabschottung:

ZZ-Brandschutzste¡n
170 BDS.N

Gewindestangsn aus
Stahl¿ Ø 6 mm,
Muttem und Unterleg-
scheiben

ZZ-Manschette Typ A/AS
und Halte¡vinkel gemäß
ABZ Z-19.17.1659

ZZ-Brandschutzslein
170 BDS-N

i:iï1:L.'

Rohre der Rohrgruppe A
und B gemäß Anlagen 1

und 4 '.;¡='.Ì":ij.;

Gewindestangen aus
Stahl>Ø6mm,
Muttem und Unterlêg-
scheiben

Rohre der Rohrgruppe A
und B gemåß Anlagen 1

und 4

ZZ-Manschette Typ A/AS
und Haltewinkel gemåß
ABZ Z-19.17.1659

Wandabschottun

Kabelabschottung (Kom biabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine I70 BDS-N"

Anlage 17
ANHANG 3 - Aufbau der Abschottung
Einbau brennbare Rohre mit ZZ-Manschette Typ A/AS

261513.16 1.19.15-72t14



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
N¡. 2-19.1 5-21 58 vom I 7. November 2016

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

Montage der Brandschutzbandage ZZ 451 bzw. des
ZZ-Kabe lwickel B DS-N a n Kl i ma-bzw . Sa n itä rleitu ng e n

Schnitt:
DeckenabschoJtung: Wandabschottung:

>150 b¿170 2 150

7245'l bau.
ZZ-Kabelwickel BDS-

72 - Brandschutzstein
170 BDS.N

Die Brandschutzbandage ZZ 451 bzw. der ZZ-Kabelwickel BDS-N (Mindestdicke 3 mm) muss auf einer
Länge von mindestens 150 mm (beidseitig von Wand- und oberseitig von Deckenabschottungen) um die
Klima- bzw. Sanitärleitungen gemäß Tabelle gewickeltwerden. Das einseitig aufgebrachte Glasgewebe
muss außen liegen. Die Enden der Brandschutzbandage bzw. des \Mckels m[issen gem. der
Einbauanweisung des Zulassungsinhabers mit jeweils zwei Stahlklammern oder Stahldraht untereinander
befestigt werden. Die Überlappungslänge der beiden Enden muss mindestens 45 mm betragen.
Klima- bzw. Sanitärleitungen mit PE-lsolierungen im Nullabstand können mit einer gemeinsamen
Brandsch utzbandage 72 451 bzw . ZZ-Kabelwickel BDS-N versehen werden.

72451b2w.
ZZ-Kabslwickel BDS-N

Klima-bav.
Sanitärleitung

Rohrmaterial Rohraußendurch
{neSaer

[mml

Rohnrand-
dicke
fmml

lsoliertyp lsolierungs-
dicke
[mml

Anordnung
Brandschutzban-
dageZ.¡t5l bm.
ZZ-Kabelwickel

BDS-r{

WICU Eco

Kupfer

s54mm 1,0 - 2,0 PUR 11,0 - 27,5 Beidseitig in Wand-
und oberseitig von
Deckenabschott-
ungen auf einer

Länge von
m¡ndestens 150 mm

WICU Flex 322mm 1,0 PE 6,0

WICU Frio/Clim 322,22mm 0,7 - 1,0 PE 6,0 - 10,0

ArmacellTubolit
SpliU Duosplil

322,22mm 0,8 - 1,0 PE 9,0 Nicht erforderlich

Kabelabschottung ( Kom biabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 170 BDS-N"

Anlage 1B
ANHANG 3 - Aufbau der Abschottung
Verwendung Brandschutzbandage ZZ 451 bzw. ZZ-Kabelwickel BDS-N

261513.16 1.19.15-72t14



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. 2-19.15-2158 vom 17. November 2016

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

Montage der Brandschutzbandaoe ZZ 451
bzw. ZZ-Kabelwickel BDS-N bei Schottdicken b < 170 mm

Die BrandschuEbandage 72 451 bau.7Z-lhbehuickel BDS-N (Mindestdicke 3 mm) muss auf einer Långe
von mindestens 150 mm (beidseitig von Wand- und oberseitig von Deckenabschottungen) um Kabet ø>22
mm, Kabelbündel, Steuerleitungen aus Stahl und die zugehÖrlgen Kabeltragekonstruktionen in
Abschottungen mit einer Mindestschottdicke von 120 mm gem. Anlage 22 gewickelt werden. Das einseitig
aufgebrachte Glasgewebe muss außen liegen. Die Enden der Brandschutzbandage bzw. des lMckels
müssen gem. der Einbauanweisung des Zulassungsinhabers mit jeweils zwei Stahlklammem oder
Stahldraht untereinander befestigt werden. Die Überlappungslänge der beiden Enden muss mindestens 45
mm betragen.

Kabelabschottung (Kombiabschottun g)
"Kombischott ZZ-Steine 170 BDS-N"

Anlage 19ANHANG 3 - Aufbau der Abschottung
Einbau Brandschutzbandage ZZ 451 bzw. ZZ-Kabelwickel BDS-N

261 51 3.1 6 1.19.15-72t14



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. 2-19.15-2158 vom 1 7. November 201 6

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

a) Einlage von Glasgewebestreifen gem. 4.4.4 in Wänden und Decken:
Unb€gßnzte Långr

Einlage eines Glasg€webð-
slr€if€ß über dis gesåmte
Schotbreite und dicke

b) Montage von Stahlbauteilen gem. 4.4.4 in Wänden und Decken:
Unbcgnná€ Långs

Baute¡l aus Stahl, mind.40 mm
breit und mind. 2 mm dick,
deckenunt€rseitit¡ mit Stahl-
schrauben b€testigt

!"! Maße in cm
Bei Einbau von Abschottungen mit einer Dicke < tz cmËWanden und Decken sind die Scnottbereichäöññä-"'
lnstallationen mit einer Länge L > 30 cm mit einer der folgenden Maßnahmen in den betroffenen Bereichen zu
sichern (s. Abschnitt 4.4.4):
a) ln die Abschottung sind im Abstand von s 16 cm Glasgewebestreifen einzulegen.
b) Unterhalb der Decke sind im Abstand von s 30 cm Stahlbauteile anzuordnen.
c) Unterhalb der Decke sind entsprechend zugeschnittene Stahldrahtgitter (Maschenweite 50 mm x 50 mm,

Stabdurchmesser 5 mm, KnotenpunKe geschweißt) mit geeigneten Stahldübeln zu befestigen (nicht
dargestellt).

unbegr. ¡s39 unbegr. Lsg0

unbegr. ¡s39 unbegr. Ls30

Kabelabschottung (Kom biabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 170 BDS-N"

Anlage 20
ANHANG 3 - Aufbau der Abschottung
Sicherung von Bereichen ohne Belegung: Schottdicke < 17 cm

261513.16 1.19.15-72t14



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. 2-19.15-2158 vom 17. November 2O16

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

al Einlage von Glasgewebestreifen gem. 4.4.5 in Decken
Unblgrrnác Långr

bì Montage von Stahlbauteilen gem. 4.4.5 in Decken:
Unbsgrcnzlc Litngc

Bauteil aß Stahl, m¡nd.40 mm
breit und mind. 2 mm d¡ck,
deckênunters€itig mit Stahþ
schrauben belsst¡gû

t..i Maße in crn

Bei Einbau von Abschottungen mit einer Dicke > 17 cm in Decken mit einer Breile von 50 cm < B < 70 cm, sind
die Schottbereiche ohne lnstallationen mit einer Länge L > 50 cm mit einer derfolgenden Maßnahmen in den
betroffenen Bereichen zu sichem (s. Abschnitt 4.4.5):
a) ln die Abschottung sind im Abstand von A24 cm Glasgewebestreifen einzulegen.
b) Unterhalb der Decke sind ím Abstand von < 50 cm Stahlbauteile anzuordnen.
c) Unterhalb der Decke sind enlsprechend zü[eschnittene Slahldrahtgitter (Maschenweite 50 mm x 50 mm,

Stabdurchmesser 5 mm, KnotenpunKe geschweißt) mit geeigneten Stahldübeln zu befestigen (nicht
dargestellt).

Kabelabschottung (Kom biabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 170 BDS-N"

Anlage 21
ANHANG 3 - Aufbau der Abschottung
Sicherung von Bereichen ohne Belegung: Schottdicke > 17 cm

261513.16 1.19.15-72t14



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. 2-19.15-2158 vom 17. November 2016

Deutsches
lnst¡tut

für
Bautechnik

Zulã..lgo lnlt llatlonan
t¡n¡malo D¡cko der S 90 Kombl¡brchotù¡ng

b¿l20mm bÈl70mm

Eloktrokabel und -leitungen allor Arten (aucfr
Uchtu,oll€nlo¡ter) çm. Abochni[ 1.2,3.1 mit
Ausnahme ron sog. Flohlleite¡tabeln

{
El€klfol€b€l und -l€itung€n mit oinem

Außondurclmess€¡ Ø > 22 mm mässen
zusåÞlich mit ZZ-lGbelwickel BDS-N
bil. Brandscñutzbandage ZZ 451 (s.

Anlag€ 19) goscñütrt u,srdsn.

{
Be¡ Venrsndung von ZZ-

Brands{ñutrschaum 2K NE ín Decken bl
ein€ aisåüd¡dre Wulst (L : 3 ør, H ¿ 3
cm) um l(abel ø > 22 mm einseilþ der

Abschottung notwendig.

Kabelbûndel ggln. Abscùn¡tt 1.2.3.1 m¡t oinôrn
Durchmêsser ø I 100 mm âu3 parallel

r'
Kabelbündel múss€n zusåÞl¡cfi m¡t ZZ-

Kab€lwickol BD$N bav.
BrandscfiuEbandage 72 451 (s. Anlæe

19) g€scñützt w€rden.

/
8oi Verw€ndung von ZZ-

Brands.ñuEscñaum 2K NE in tÞd¡en ist
eine a¡såtdk*le Wulst (L ¿ 3 crn, H ¿ 3

øn) einseilþ der Abscùotüing
notwsndþ)

f6st rrefscùnûrt€n, wmåhten oder
vêrscñwoißten l(abeln (Außendurcfimesser
des E¡nzell€bels Øs21 mml

Hochfrequendtoaxialkabel gpm. Anlage I
r Typ RFS Cellfrex tris 2-1l¡f', Typ RFS

C€llflex Lile wb Typ RFS Radiaffex bb t-
5/8'

o Typ HELAIP sowie Typ RADnt' bb 1-5t8'

I r'

lGb€ltrag€konstuktkrnen (Kabeldnnen, -
prilschen. -leitem) aus Slahl-, Aluminium- oder
Kunst$ommf¡lon

{
Kab€llrâg€konstrukl¡onen, d¡e

Elektrol€b€l und -leitunçn mit einem
Außêndurcåmesser ø > 22 mm rag/en,
mi¡ssen zusåts|¡ch mit ZZ-l(abelwickel
BD$N bzw. Brandsdrutsbandago Z.
451 (s. Anlago 19) gpschi¡trt word€n.

{

Einz€lne Loitungen für Steuerungszurecko
g€m. Abscftn¡ü 1.2.3.2 aus Kunststoffodor
Stahl mit ein€m Auß€ndurdrmesser Ql s 15
mm

{
St€uorleitungen aus Slahl müssen

zusåtrlidr mit ZZ-l(abelwickel BD$N
bar. BrandschuEbandage ZZ 451 (s.

Anlage 19) gesdätzt uærden.

B¡€gssme oder star€ Eloktroinstalht¡onsrohre
(ElR) gem. Abscùn¡tt 1.2.3.5 aus Kunststofr
gem. DIN EN 6138&1 wahlwe¡s€ mit Kaboln
nach Abschnitt 1.2.3.1 belsgt

r'
EIR mit einem Außendurchmesser

gt s 20 mm sind zul¿¡ss¡g.

{
EIR m¡t €inem Arß€ndurchmessêr ø 3

63 mm bar. Bûnd€l (Auß€ndurchm€ssêr
Ø s'|fi) mm) bestehênd aus EIR mlt

6in€m ø s 63 mm sind zulåsslg.

Kunststofrohre (Sæe<tp¡æs) æm. Abscfinitt
1,2.3.4 mit o¡n€m Außondurcfimesseî Qt s 12
mm bav. Bündel (Auß€ndurdrm€ssêr ø s 80
mm) aus Speedp¡p€s, wãhlu,s¡se m¡l
Glasfaserkabeln bel€gû

Nicfilbrennbare Rohrc çm. Absdrnitt 12.3.7
aus Stahl, Edelstahl oder aus Kupfer

{
Zusåtd¡che lsolierung aus Mineæluolle

lst orforderl¡ch (s. Anlage 5).

r'
Zusåtdide lsolierung aus Minerah¡rdþ

oder Foamglas ¡st eforderlich (s.
Anlagen 5 und 6).

Klimal Klimasplitleihrngen sou,ie San¡tår- bav.
HeÞungsle¡tungon g€m. Anlag€ 2 und 18
b€st€hend aus Kupfsíohr€n m¡t PE-/PUR
lsolierungen

T

Rohre aus thermoplaslischen Kunslstofien
gem. Abschnitt 1.2.3.6

{
Unter Venwndung von ZZ-Mansch€tle
Typ A/AS (s. Anlage 17) bis zu einem
Rohrauß'sndurcñmess€r ø I I l0 mm

r'
Unler Verurendung ron ZZ-Manscåelte
Typ A/AS (s. Anlage 17) bis zu einem
Rohrâußendurcñmess€rø I 160 mm

Zulässige lnstallationen in Abhänsiqkeit der Schottdicke (Quer- bzw.
Länqseinbau der Zz-Brandschutzsteine 1 70 BDS-Nì

y' lnstallalbnsgp ist zugelassen

A lnstrallal¡onstw ¡st nicàl zuqolassen

Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 170 BDS-N"

Anlage22
ANHANG 3 - Aufbau der Abschottung
Zulässige I nstallationen

z.61513.16 1.19.15-72114



All gemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. 2-19.15-2158 vom 1 7. Novem ber 2016

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

Ü bereinstimmu nqsbestätiq u ng

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Kombiabschottung(en) (Zulassungsgegenstand)
hergestellt hat

- Baustelle bzw. Gebäude: ....
Datum der Herstellung: ....
Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Kombiabschottung(en): S ...

Hiermit wird bestätigt, dass

die Kombiabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse S ... zum Einbau in Wände* und Decken* der
Feuerwiderstandsklassé F ... hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: 2-19.15-.... des Deutschen lnstituts für
Bautechnik vom .... (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und Ergänzungsbescheide vom .... )
hergestellt und eingebaut sowie gekennzeichnet wurde(n) und

die für die Herstellung des Zulassungsgegenstands venivendeten Bauprodukte entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

" Itt icfrtzutreffendes streichen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zw ggf erforderlichen Weitergabe an die zuständige
Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen. )

Kabelabschottung (Kom biabschottu n g)
"Kombischott ZZ-Steine 170 BDS-N"

Anlage 23
ANHANG 4 -Muster Ubereinstimmungsbestätigung

261 51 3.1 6 1.19.15-72t14
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